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Beschlussvorlage Vorlagen-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
 

BV-VG/0580/2020 

öffentlich 
 
14.05.2020 

Betreff: 

Beschluss über die 2. Änderung der Satzung über die 
Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen und dem 
Verbandsgemeindebürgermeister 
Federführendes Amt: 
Einreicher: 

Hauptamt 
Herr Kühnel 

Beratungsfolge 13.07.2020 Verbandsgemeinderat der 
Verbandsgemeinde Elbe-Heide 

Beschlussvorschlag: 
  
Der Verbandsgemeinderat beschließt die 2. Änderung der Satzung über die 
Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen und dem 
Verbandsgemeindebürgermeister entsprechend der Anlage. 
 
 
 
Begründung: 
Das Land Sachsen-Anhalt hat die Verordnung über die Entschädigung bei 
ehrenamtlicher Tätigkeit in den Kommunen geändert. Unter anderem wurde die 
genehmigungsfreie Bemessung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr erhöht. Zudem wurde in der letzten 
Verbandsgemeinderatssitzung die Aufnahme einer Regelung zum Entfall der 
Aufwandsentschädigung beantragt. 
 
Für die Bemessung der Aufwandsentschädigung der für die ehrenamtliche Tätigkeit 
durchschnittlich entstehende notwendige Aufwand gehören insbesondere: 
 
— die Verpflegung (Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke) im Zusammenhang     
mit der ehrenamtlichen Tätigkeit, 
 
— die Abnutzung von Bekleidung und Schuhen im Ehrenamt, 
 
— die Aufwendungen für eine büromäßige Erledigung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
(Anschaffung von Telefonen und anderen Geräten für die Kommunikation; 
Telekommunikationsdienstleistungen; Zeitungen, Bücher und Schreibwaren) und 
 
— Fahrtkosten, soweit keine besonderen Erstattungsregelungen bestehen. 
 
 
Anlagen: 
 
 
2. Änderung der Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen 
und dem Verbandsgemeindebürgermeister 
Alte Satzung 2010 
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erste_aenderung_auwwandsentschaedigung 
Verordnung Aufwandsentschädigung 
 
 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr           Ja              Nein  

Gesamtkosten der  
Maßnahme in 
2020 in €  

      

38.000,00 € 

Jährliche  
Folgekosten in € 

      

18.000,00 € 

Mittel bereits geplant 
2021 
Ja              Nein  

Haushaltsstelle 

      

 

zusätzliche Einnahmen      Nein         Ja in Höhe von:      

Erläuterungen:       

 
 
 
 

  
 _________________  ________  ________  ____________ 
Verbandsgemeinde-  Kämmerei  Amtsleiter  Sachbearbeiter 
bürgermeister 
 
 
 
Gremium 
 

TOP □Abstimmung laut 

Beschlussvorschlag mit 
Die Vorlage wurde zum Beschluss erhoben. 
 
Datum: 
 

________________________________________________________ -
Siegel-     Bürgermeister / Vorsitzender 
Verbandsgemeinderat 

□ Ein-

stimmig 
 

□Mehr- 
heitlich 

Ja Nein Enthaltungen 
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